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entfällt 

 Hauptsatzung 
der Stadt Rottenburg am Neckar 

vom 07. November 2000, in der Fassung vom 
25.07.2017 

 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GBI. 2016 S. 1) hat 
der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 
25. Juli 2017 die Hauptsatzung der Stadt Rottenburg 
am Neckar beschlossen: 

Hauptsatzung 
der Stadt Rottenburg am Neckar 

vom 9. Juli 2019 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBI. 2019 S. 161) hat der 
Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am  
9. Juli 2019 die Hauptsatzung der Stadt Rottenburg am 
Neckar beschlossen: 
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I. Gemeindeverfassung 
 

§ 1  Form der Gemeindeverfassung 

 
Verwaltungsorgane der Stadt Rottenburg am Neckar 
sind der Gemeinderat und der Oberbürgermeister (Ge-
meinderatsverfassung). 
 

I. Gemeindeverfassung 
 

§ 1  Form der Gemeindeverfassung 

 
Verwaltungsorgane der Stadt Rottenburg am Neckar 
sind der Gemeinderat und die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister (Gemeinderatsverfassung). 
 

 

II. Gemeinderat/Bildung der Ausschüsse 
 

§ 2  Gemeinderat 

 
Der Gemeinderat besteht aus dem Oberbürgermeister 
als Vorsitzendem und entsprechend § 25 Abs. 2 GemO 
bis zum Ablauf der zweiten auf die Aufhebung der un-
echten Teilortswahl folgenden Amtszeit, also bis zum 
Jahr 2014 aus 40 ehrenamtlichen Mitgliedern. 
 
Ab der Kommunalwahl 2014 besteht der Gemeinderat 
aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und ent-
sprechend § 25 Abs. 2 GemO aus 32 ehrenamtlichen 
Mitgliedern.  
 
Die ehrenamtlichen Mitglieder führen die Bezeichnung 
„Stadtrat/Stadträtin 
 

II. Gemeinderat/Bildung der Ausschüsse 
 

§ 2  Gemeinderat 

 
Der Gemeinderat besteht aus der Oberbürgermeiste-
rin/dem Oberbürgermeister als Vorsitzende/Vorsitzen-
der und entsprechend § 25 Abs. 2 GemO aus 32 ehren-
amtlichen Mitgliedern. 
 
Die ehrenamtlichen Mitglieder führen die Bezeichnung 
„Stadträtin/Stadtrat“. 
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§ 3 Beschließende Ausschüsse 

 
Es werden beschließende Ausschüsse mit folgenden 
Geschäftskreisen gebildet: 
 

1. Verwaltungsausschuss 
 

Ihm gehören außer der Oberbürgermeiste-
rin/dem Oberbürgermeister als Vorsitzende/Vor-
sitzender 11 Stadträte an. Der Geschäftskreis 
des Verwaltungsausschusses umfasst alle An-
gelegenheiten der Stadt, soweit sie nicht den 
Geschäftskreisen der anderen beschließenden 
Ausschüsse ausdrücklich zugewiesen sind und 
soweit nicht ein Betriebsausschuss gebildet ist.  

 

§ 3 Beschließende Ausschüsse 

 
Es werden beschließende Ausschüsse mit folgenden 
Geschäftskreisen gebildet: 
 

1. Verwaltungsausschuss 
 

Ihm gehören außer der Oberbürgermeiste-
rin/dem Oberbürgermeister als Vorsitzende/Vor-
sitzender 10 Stadträtinnen und Stadträte an. 
Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschus-
ses umfasst alle Angelegenheiten der Stadt, so-
weit sie nicht den Geschäftskreisen der anderen 
beschließenden Ausschüsse ausdrücklich zuge-
wiesen sind und soweit nicht ein Betriebsaus-
schuss gebildet ist.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zahl der Stadträtinnen und 
Stadträte reduziert sich von 11 
auf 10. 

2. Technischer Ausschuss 
 

Ihm gehören außer der Oberbürgermeisterin/ 
dem Oberbürgermeister als Vorsitzende/Vorsit-
zender 11 Stadträte an. In den Ausschuss kann 
der Gemeinderat maximal 10 sachkundige Ein-
wohner als beratende Mitglieder berufen. Der 
Geschäftskreis des Technischen Ausschusses 
umfasst alle Aufgaben aus dem Bereich der 
technischen Ämter und der Stabstelle Umwelt 
und Klimaschutz soweit nicht ein Betriebsaus-
schuss gebildet ist. 

 

2. Ausschuss für Bauen und Nachhaltigkeit 
 

Ihm gehören außer der Oberbürgermeiste-
rin/dem Oberbürgermeister als Vorsitzende/Vor-
sitzender 10 Stadträtinnen und Stadträte an. In 
den Ausschuss kann der Gemeinderat maximal 
10 sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner 
als beratende Mitglieder berufen. Der Ge-
schäftskreis des Ausschusses für Bauen und 
Nachhaltigkeit umfasst alle Aufgaben aus dem 
Bereich der technischen Ämter und der Stab-
stelle Umwelt und Klimaschutz soweit nicht ein 
Betriebsausschuss gebildet ist. 

 

Die neue Bezeichnung des Aus-
schusses bringt den Geschäfts-
bereich besser zum Ausdruck. 
 
Die Zahl der Stadträtinnen und 
Stadträte reduziert sich von 11 
auf 10.  
Die Zahl der sachkundigen Ein-
wohnerinnen und Einwohner re-
duziert sich von 10 auf 9. 
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3. Sozialausschuss 
 

Ihm gehören außer dem Oberbürgermeister als 
Vorsitzender 11 Stadträte/innen an.  
In den Ausschuss kann der Gemeinderat max. 
10 sachkundige Einwohner als beratende Mit-
glieder berufen. Der Geschäftskreis des Aus-
schusses erstreckt sich auf die Bereiche Kinder, 
Jugend, Familie, Kultur, ausländische Mitbür-
ger/innen, Senioren und Soziales, soweit nicht 
der Hospitalausschuss zuständig ist. 

 

3. Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss 
 

Ihm gehören außer der Oberbürgermeiste-
rin/dem Oberbürgermeister als Vorsitzende/Vor-
sitzender 10 Stadträtinnen und Stadträte an.  
In den Ausschuss kann der Gemeinderat maxi-
mal 9 sachkundige Einwohnerinnen und Ein-
wohner als beratende Mitglieder berufen. Der 
Geschäftskreis des Ausschusses erstreckt sich 
auf die Bereiche Kinder, Jugend, Familie, Kultur, 
ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, Se-
niorinnen und Senioren sowie Soziales, soweit 
nicht der Hospitalausschuss zuständig ist. 

 

Die neue Bezeichnung des Aus-
schusses bringt den Geschäfts-
bereich besser zum Ausdruck. 
 
Die Zahl der Stadträtinnen und 
Stadträte reduziert sich von 11 
auf 10.  
Die Zahl der sachkundigen Ein-
wohnerinnen und Einwohner re-
duziert sich von 10 auf 9. 

4. Ständiger Umlegungsausschuss 
 

Ihm gehören außer dem Oberbürgermeister als 
Vorsitzender 11 Stadträte/innen an. Zusätzlich 
wird 1 Beamter des höheren vermessungstech-
nischen Dienstes der zuständigen Vermes-
sungsbehörde in den Ausschuss berufen, sowie 
ein weiterer beratender Sachverständiger. 

 

4. Ständiger Umlegungsausschuss 
 

Ihm gehören außer der Oberbürgermeiste-
rin/dem Oberbürgermeister als Vorsitzende/Vor-
sitzendem 10 Stadträtinnen und Stadträte an. 
Zusätzlich wird 1 Beamtin/Beamter des höheren 
vermessungstechnischen Dienstes der zustän-
digen Vermessungsbehörde in den Ausschuss 
berufen, sowie eine bautechnisch beratende 
Sachverständige/ein bautechnisch beratender 
Sachverständiger. 

 

Für Einzelmaßnahmen auch 
weiterhin erforderlich. 
 
 
Die Zahl der Stadträtinnen und 
Stadträte reduziert sich von 11 
auf 10. 
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§ 3a Betriebsausschüsse/Hospitalausschuss 

 
(1) Aufgrund der nachstehend genannten Betriebs-

satzungen in der jeweils geltenden Fassung 
sind beschließende Betriebsausschüsse nach 
dem Eigenbetriebsgesetz gebildet, deren Zu-
sammensetzung und Geschäftskreis in der je-
weiligen Betriebssatzung beschrieben ist: 

 
a) Betriebssatzung der Stadtentwässerung Rotten-

burg am Neckar: 
Betriebsausschuss Stadtentwässerung Rotten-
burg am Neckar. 
 

b) Betriebssatzung der Technischen Betriebe Rot-
tenburg am Neckar: 
Betriebsausschuss Technische Betriebe Rotten-
burg am Neckar. 
 

c) Betriebsausschuss Wirtschaft Tourismus Gast-
ronomie Rottenburg am Neckar 
(ab 01.01.2015) 

 
Betriebssatzung Wirtschaft Tourismus Gastro-
nomie Rottenburg am Neckar  
Betriebsausschuss Wirtschaft Tourismus Gast-
ronomie. 

 
d) Betriebssatzung Wohnbau Rottenburg am 

Neckar: 
Betriebsausschuss Wohnbau Rottenburg am 
Neckar. 

 

§ 3a Betriebsausschüsse/Hospitalausschuss 

 
(1) Aufgrund der nachstehend genannten Betriebs-

satzungen in der jeweils geltenden Fassung 
sind beschließende Betriebsausschüsse nach 
dem Eigenbetriebsgesetz gebildet, deren Zu-
sammensetzung und Geschäftskreis in der je-
weiligen Betriebssatzung beschrieben ist: 

 
a) Betriebssatzung der Stadtentwässerung Rotten-

burg am Neckar: 
Betriebsausschuss Stadtentwässerung Rotten-
burg am Neckar. 
 

b) Betriebssatzung der Technischen Betriebe Rot-
tenburg am Neckar: 
Betriebsausschuss Technische Betriebe Rotten-
burg am Neckar. 
 

c) Betriebssatzung Wirtschaft Tourismus Gastro-
nomie Rottenburg am Neckar : 
Betriebsausschuss Wirtschaft Tourismus Gast-
ronomie. 

 
 
 
 

 
d) Betriebssatzung Wohnbau Rottenburg am 

Neckar: 
Betriebsausschuss Wohnbau Rottenburg am 
Neckar. 
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(2) Aufgrund der Satzung über die Stiftung „Hospital 
zum Heiligen Geist“ ist ein beschließender Hos-
pitalausschuss nach dem Stiftungsgesetz gebil-
det. Seine Zusammensetzung und sein Ge-
schäftskreis sind in der jeweiligen Satzung be-
schrieben. 

 

Der Hauptsatzung gehen Regelungen im Eigenbe-
triebsgesetz und in den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Satzungen vor. Dies gilt insbesondere für die 
Zuständigkeiten des Gemeinderats, der beratenden 
und beschließenden Ausschüsse und des Oberbürger-
meisters. 

(2) Aufgrund der Satzung über die Stiftung „Hospi-
tal zum Heiligen Geist“ ist ein beschließender 
Hospitalausschuss nach dem Stiftungsgesetz 
gebildet. Seine Zusammensetzung und sein Ge-
schäftskreis sind in der jeweiligen Satzung be-
schrieben. 

 

Der Hauptsatzung gehen Regelungen im Eigenbe-
triebsgesetz und in den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Satzungen vor. Dies gilt insbesondere für die 
Zuständigkeiten des Gemeinderats, der beratenden 
und beschließenden Ausschüsse und der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters. 
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§ 4  Ältestenrat 

 
Es wird ein Ältestenrat gebildet. Zusammensetzung, 
Aufgaben und Geschäftsgang werden in der Geschäfts-
ordnung des Gemeinderates geregelt. 

§ 4  Ältestenrat 

 
Es wird ein Ältestenrat gebildet. Zusammensetzung, 
Aufgaben und Geschäftsgang werden in der Geschäfts-
ordnung des Gemeinderates geregelt. 

 

§ 5  Oberbürgermeister und Stellvertretung 

 
 
(1) Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Ge-

meinderates und der Ausschüsse. 
 
 
(2) Der Oberbürgermeisterin/ dem Oberbürgermeis-

ter stehen als Vertreter 
a) die Erste Beigeordnete/der Erste Beige-

ordnete mit der Amtsbezeichnung Bür-
germeisterin/Bürgermeister,  

b) die Zweite Beigeordnete/der Zweite Bei-
geordnete mit der Amtsbezeichnung Bür-
germeisterin/Bürgermeister, 

c) eine ehrenamtliche Erste Stellvertrete-
rin/ein ehrenamtlicher Erster Stellvertre-
ter und  

 d) eine ehrenamtliche Zweite Stellvertrete-
rin/ ein ehrenamtlich Zweiter Stellvertre-
ter zur Seite. 

 
 

(3) Die Erste Beigeordnete/der Erste Beigeordnete 
ist ständige allgemeine Stellvertreterin/ständiger 
allgemeiner Stellvertreter der Oberbürgermeis-
terin/des Oberbürgermeisters. 

§ 5  Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister und       
Stellvertretung 

 
(1) Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister 

ist Vorsitzende/Vorsitzender des Gemeinderates 
und der Ausschüsse. 

 
(2) Der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeis-

ter stehen als Vertreterin/Vertreter 
a) die Erste Beigeordnete/der Erste Beige-

ordnete mit der Amtsbezeichnung Bür-
germeisterin/Bürgermeister,  

b) die Zweite Beigeordnete/der Zweite Bei-
geordnete mit der Amtsbezeichnung 
Bürgermeisterin/Bürgermeister, 

c) eine ehrenamtliche Erste Stellvertrete-
rin/ein ehrenamtlicher Erster Stellvertre-
ter und  

 d) eine ehrenamtliche Zweite Stellvertrete-
rin/ein Zweiter ehrenamtlicher Stellver-
treter zur Seite. 

 
 

(3) Die Erste Beigeordnete/der Erste Beigeordnete 
ist ständige allgemeine Stellvertreterin/ständiger 
allgemeiner Stellvertreter der Oberbürgermeis-
terin/des Oberbürgermeisters. 
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III. Zuständigkeiten 
 
 

§ 6  Zuständigkeiten des Gemeinderates 

 
(1) Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die 

Verwaltung der Stadt fest. Er entscheidet über 
alle Angelegenheiten, soweit nicht der Oberbür-
germeister kraft Gesetzes zuständig ist oder der 
Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten den 
beschließenden Ausschüssen, einem Ort-
schaftsrat oder dem Oberbürgermeister übertra-
gen hat. 

 
 

Der Gemeinderat überwacht die Ausführung sei-
ner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von 
Missständen in der Stadtverwaltung für deren 
Beseitigung durch den Oberbürgermeister. 

 
 
(2) Dem Gemeinderat obliegt insbesondere: 
 

1. die Beschlussfassung über die Planung und 
Ausführung von Bauvorhaben (Sachent-
scheidung) bei geschätzten Herstellungs-
kosten von mehr als  
250 000,-- Euro, 

 
2. die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

bei Beträgen von mehr als 250 000,-- Euro 
im Einzelfall, 

 

III. Zuständigkeiten 
 
 

§ 6  Zuständigkeiten des Gemeinderates 

 
(1) Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die 

Verwaltung der Stadt fest. Er entscheidet über 
alle Angelegenheiten, soweit nicht die Oberbür-
germeisterin/der Oberbürgermeister kraft Geset-
zes zuständig ist oder der Gemeinderat be-
stimmte Angelegenheiten den beschließenden 
Ausschüssen, einem Ortschaftsrat oder der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister 
übertragen hat. 

 
Der Gemeinderat überwacht die Ausführung sei-
ner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von 
Missständen in der Stadtverwaltung für deren 
Beseitigung durch die Oberbürgermeisterin/den 
Oberbürgermeister. 

 
(2) Dem Gemeinderat obliegt insbesondere: 
 

1. die Beschlussfassung über die Planung und 
Ausführung von Bauvorhaben (Sachent-
scheidung) bei geschätzten Herstellungs-
kosten von mehr als  
250 000,-- Euro, 

 
2. die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

bei Beträgen von mehr als 250 000,-- Euro 
im Einzelfall, 
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3. die Inanspruchnahme von Verpflichtungser- 
mächtigungen von mehr als 300 000,-- Euro  
im Rahmen des Haushaltsplanes, 

 
4. das Eingehen von überplanmäßigen oder 

außerplanmäßigen Verpflichtungsermächti-
gungen gem. § 86 Abs.5 GemO,  

 
5. die Stundung von Forderungen einschließ-

lich der Aussetzung des Vollzugs bei Beträ-
gen von mehr als 100 000,-- Euro. 

 
6. der Erwerb von Grundstücken, die Veräuße-

rung, der Tausch, die Umlegung und die 
dingliche Belastung von Grundeigentum  
oder grundstücksgleichen Rechten der Stadt 
einschl. der Ausübung des Vorkaufsrechtes 
im Wert von mehr als  
250 000 Euro pro einzelnes Rechtsgeschäft. 
Bei der Veräußerung von Gewerbegrundstü-
cken berücksichtigt er das Anhörungsergeb-
nis des Ortschaftsrates nach § 13 Abs. 2 
Ziff. 9, 
 

7. die Bewilligung von überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben des Verwal-
tungs- und des Vermögenshaushaltes von 
mehr als 150 000,--Euro im Einzelfall 

 
8. der Verzicht auf Ansprüche der Stadt (Er-

lass) und die Niederschlagung solcher An-
sprüche in Höhe von mehr als 100 000,-- 
Euro, 

 
9. das Führen von Rechtsstreitigkeiten und der 

3. die Inanspruchnahme von Verpflichtungs- 
ermächtigungen von mehr als 300 000,-- Euro  
im Rahmen des Haushaltsplanes, 

 
4. das Eingehen von überplanmäßigen oder 

außerplanmäßigen Verpflichtungsermächti-
gungen gem. § 86 Abs.5 GemO,  
 

5. die Stundung von Forderungen einschließ-
lich der Aussetzung des Vollzugs bei Beträ-
gen von mehr als 100 000,-- Euro. 

 
6. der Erwerb von Grundstücken, die Veräuße-

rung, der Tausch, die Umlegung und die 
dingliche Belastung von Grundeigentum  
oder grundstücksgleichen Rechten der Stadt 
einschl. der Ausübung des Vorkaufsrechtes 
im Wert von mehr als  
250 000,-- Euro pro einzelnes Rechtsge-
schäft. Bei der Veräußerung von Gewerbe-
grundstücken berücksichtigt er das Anhö-
rungsergebnis des Ortschaftsrates nach § 
13 Abs. 2 Ziff. 8, 

 
7. die Bewilligung von überplanmäßigen und 

außerplanmäßigen Ausgaben des Ergebnis- 
und des Finanzhaushaltes von mehr als  
150 000,--Euro im Einzelfall 

 
8. der Verzicht auf Ansprüche der Stadt (Er-

lass) und die Niederschlagung solcher An-
sprüche in Höhe von mehr als  
100 000,-- Euro, 

 
9. das Führen von Rechtsstreitigkeiten und der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 
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Abschluss von Vergleichen bei einem Streit-
wert von mehr als 100 000,-- Euro, 

 
10. die Bestellung von Sicherheiten, die Über-

nahme von Bürgschaften und von Verpflich-
tungen aus Gewährverträgen und den Ab-
schluss der ihnen wirtschaftlich gleichkom-
menden Rechtsgeschäfte gem. § 88 GemO 
in Höhe von über  
150 000,-- Euro,  

 
11. im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeis-

ter die arbeits- und dienstrechtlichen Ent-
scheidungen (insbesondere Anstellung und 
Entlassung, Beförderung und Höhergruppie-
rung) für Amtsleiter/innen und stellvertre-
tende Amtsleiter/innen der Stadtverwaltung.  

 
 
 

12. die Bestellung der Mitglieder von Ausschüs-
sen des Gemeinderates, die Wahl der Auf-
sichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat der 
Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH, 
der Stellvertretung des Oberbürgermeisters 
und der Beigeordneten, 

 
 

13. die Regelung der allgemeinen Rechtsver-
hältnisse der Bediensteten der Stadt, 

 
14. die Übernahme freiwilliger Aufgaben, 

 
15. der Erlass von Satzungen und Rechtsver-

ordnungen, sowie die Zustimmung zu Poli-
zeiverordnungen (§ 15 PolG), 

Abschluss von Vergleichen bei einem Streit-
wert von mehr als 100 000,-- Euro, 

 
10. die Bestellung von Sicherheiten, die Über-

nahme von Bürgschaften und von Verpflich-
tungen aus Gewährverträgen und den Ab-
schluss der ihnen wirtschaftlich gleichkom-
menden Rechtsgeschäfte gem. § 88 GemO 
in Höhe von über  
150 000,-- Euro,  

 
11. im Einvernehmen mit der Oberbürgermeiste-

rin/dem Oberbürgermeister die arbeits- und 
dienstrechtlichen Entscheidungen (insbe-
sondere Anstellung und Entlassung, Beför-
derung und Höhergruppierung) für Amtslei-
terinnen und Amtsleiter sowie stellvertre-
tende Amtsleiterinnen und stellvertretende 
Amtsleiter der Stadtverwaltung.  

 
12. die Bestellung der Mitglieder von Ausschüs-

sen des Gemeinderates, die Wahl der Auf-
sichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat der 
Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH, 
der Stellvertretung der Oberbürgermeiste-
rin/des Oberbürgermeisters und der Beige-
ordneten, 

 
13. die Regelung der allgemeinen Rechtsver-

hältnisse der Bediensteten der Stadt, 
 

14. die Übernahme freiwilliger Aufgaben, 
 

15. der Erlass von Satzungen und Rechtsver-
ordnungen, sowie die Zustimmung zu Poli-
zeiverordnungen (§ 15 PolG), 
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16. die Änderung des Gemeindegebietes, 

 
17. die Entscheidung über die Durchführung ei-

nes Bürgerentscheids oder die Zulässigkeit 
eines Bürgerbegehrens, 

 
18. die Verleihung und der Entzug des Ehren-

bürgerrechts, 
 

19. die Übertragung von Aufgaben auf den 
Oberbürgermeister, 

 
20. das Einvernehmen zur Abgrenzung der Ge-

schäftskreise der Beigeordneten, 
 

21. die Errichtung, wesentliche Erweiterung und 
Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen 
und von Unternehmen sowie die Beteiligung 
an solchen, 

 
22. die Umwandlung der Rechtsform von Ein-

richtungen und von Unternehmen der Stadt 
und solchen, an denen die Stadt beteiligt ist, 

 
23. die Entscheidungen und die Erteilung von 

Weisungen an die Vertreter der Stadt in der 
Gesellschaftsversammlung von Unterneh-
men, an denen die Stadt mit mindestens der 
Hälfte des Stammkapitals beteiligt ist, inso-
weit, als der Gesellschafterversammlung 
durch Gesetz oder durch den Gesellschafts-
vertrag Aufgaben übertragen sind. Dasselbe 
gilt für weitere Angelegenheiten von beson-
derer Bedeutung, soweit sie der Gesell-

 
16. die Änderung des Gemeindegebietes, 

 
17. die Entscheidung über die Durchführung ei-

nes Bürgerentscheids oder die Zulässigkeit 
eines Bürgerbegehrens, 

 
18. die Verleihung und der Entzug des Ehren-

bürgerrechts, 
 

19. die Übertragung von Aufgaben auf die Ober-
bürgermeisterin/den Oberbürgermeister, 

 
20. das Einvernehmen zur Abgrenzung der Ge-

schäftskreise der Beigeordneten, 
 

21. die Errichtung, wesentliche Erweiterung und 
Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen 
und von Unternehmen sowie die Beteiligung 
an solchen, 

0 
22. die Umwandlung der Rechtsform von Ein-

richtungen und von Unternehmen der Stadt 
und solchen, an denen die Stadt beteiligt ist, 

 
23. die Entscheidungen und die Erteilung von 

Weisungen an die Vertreterinnen und Ver-
treter der Stadt in der Gesellschaftsver-
sammlung von Unternehmen, an denen die 
Stadt mit mindestens der Hälfte des Stamm-
kapitals beteiligt ist, insoweit, als der Gesell-
schafterversammlung durch Gesetz oder 
durch den Gesellschaftsvertrag Aufgaben 
übertragen sind. Dasselbe gilt für weitere 
Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
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schafterversammlung von der Geschäftsfüh-
rung oder vom Aufsichtsrat zur Entschei-
dung vorgelegt werden, 
 

24. der Erlass der Haushalts- und der Nach-
tragssatzungen der Stadt, Wirtschaftspläne 
der Eigenbetriebe, die Feststellung der Er-
gebnisse der Jahresrechnungen der Stadt 
und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 
und der Genehmigung der Nutzungs- und 
Kulturpläne des Stadtwaldes, 

 
25. die allgemeine Festsetzung von Abgaben 

und Tarifen, 
 

26. der Beitritt zu den Zweckverbänden und der 
Austritt aus ihnen, 

 
27. die Übertragung von Aufgaben auf das 

Rechnungsprüfungsamt, 
 

28. die Entscheidung über das Ausscheiden von 
Mitgliedern des Gemeinderates vor Ablauf 
der Amtszeit, 

 
29. die Entscheidung über den Ausschluss für 

mehrere Sitzungen bei wiederholten Ord-
nungswidrigkeiten, 

 
30. die Entscheidung über Maßnahmen wegen 

Ablehnung oder Aufgabe einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit (§ 16 GemO), 

 
31. die Bauleitplanung 

 
32. die Entscheidungen, die einer Zustimmung 

tung, soweit sie der Gesellschafterversamm-
lung von der Geschäftsführung oder vom 
Aufsichtsrat zur Entscheidung vorgelegt wer-
den, 

 
24. der Erlass der Haushalts- und der Nach-

tragssatzungen der Stadt, Wirtschaftspläne 
der Eigenbetriebe, die Feststellung der Er-
gebnisse der Jahresabschlüsse der Stadt 
und der Eigenbetriebe und der Genehmi-
gung der Nutzungs- und Kulturpläne des 
Stadtwaldes, 

 
25. die allgemeine Festsetzung von Abgaben 

und Tarifen, 
 

26. der Beitritt zu den Zweckverbänden und der 
Austritt aus ihnen, 

 
27. die Übertragung von Aufgaben auf das 

Rechnungsprüfungsamt, 
 

28. die Entscheidung über das Ausscheiden von 
Mitgliedern des Gemeinderates vor Ablauf 
der Amtszeit, 

 
29. die Entscheidung über den Ausschluss für 

mehrere Sitzungen bei wiederholten Ord-
nungswidrigkeiten, 

 
30. die Entscheidung über Maßnahmen wegen 

Ablehnung oder Aufgabe einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit (§ 16 GemO), 

 
31. die Bauleitplanung 
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der Aufsichtsbehörde bedürfen,  
 

33. der Erlass der Geschäftsordnung des Ge-
meinderates, 

 
34. die Beschlüsse zur Festsetzung und Verlän-

gerung von Veränderungssperren,  
 

35. die Anordnung der Umlegung nach  
§ 46 BauGB, 

 
36. die Entscheidung über alle anderen Angele-

genheiten, wenn sie von erheblicher politi-
scher, finanzieller oder sonstiger Bedeutung 
sind, sowie über Maßnahmen, die über das 
laufende Jahr hinaus die Haushaltswirtschaft 
erheblich beeinflussen, 

 
37. die Annahme und Vermittlung von Spenden, 

Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
nach § 78 Abs. 4 GemO von mehr als 
50.0000,-- Euro,  

 
38. die Zustimmung zur Wahl der Feuerwehr-

kommandanten und der Abteilungskomman-
danten sowie ihrer Stellvertreter. 

32. die Entscheidungen, die einer Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde bedürfen,  

 
33. der Erlass der Geschäftsordnung des Ge-

meinderates, 
 

34. die Beschlüsse zur Festsetzung und Verlän-
gerung von Veränderungssperren,  

 
35. die Anordnung der Umlegung nach  

§ 46 BauGB, 
 

36. die Entscheidung über alle anderen Angele-
genheiten, wenn sie von erheblicher politi-
scher, finanzieller oder sonstiger Bedeutung 
sind, sowie über Maßnahmen, die über das 
laufende Jahr hinaus die Haushaltswirtschaft 
erheblich beeinflussen, 

 
37. die Annahme und Vermittlung von Spenden, 

Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
nach § 78 Abs. 4 GemO von mehr als 
50.0000,-- Euro,  

 
38. die Zustimmung zur Wahl der Feuerwehr-

kommandantinnen und Feuerwehrkomman-
danten und der Abteilungskommandantin-
nen und Abteilungskommandanten sowie ih-
rer Stellvertreterinnen und Stellvertreter. 
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§ 7  Zuständigkeiten der beschließenden Aus-
schüsse 

 
(1) Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im 

Rahmen ihres Geschäftskreises selbständig an-
stelle des Gemeinderates über alle Angelegen-
heiten, für die nicht ausschließlich der Gemein-
derat oder der Oberbürgermeister zuständig ist.  

 
 
(2) Dem Verwaltungsausschuss, dem Technischen 

Ausschuss und dem Sozialausschuss obliegt 
allgemein die Bewirtschaftung von Haushalts-
mitteln bei Beträgen von mehr als  
100 000,-- Euro bis 250 000,-- Euro im Einzel-
fall, bei Baumaßnahmen jedoch ohne Oberbe-
grenzung. Zur Bewirtschaftung gehört die 
Vergabe von Leistungen und Lieferungen.  

 
 
(3) Dem Verwaltungsausschuss obliegt darüber hin-

aus insbesondere: 
 

1. Die Stundung von Forderungen einschl. 
der Aussetzung des Vollzugs bei mehr 
als 50 000,-- Euro, bis 100 000,-- Euro 

 
2. der Verzicht auf Ansprüche der Stadt 

(Erlass) und die Niederschlagung sol-
cher Ansprüche in Höhe von  
10 000,-- bis 100 000,-- Euro, 

 
3. der Erwerb von Grundstücken, die Ver-

äußerung, der Tausch, die Umlegung 

§ 7  Zuständigkeiten der beschließenden Aus-
schüsse 

 
(1) Die beschließenden Ausschüsse entscheiden 

im Rahmen ihres Geschäftskreises selbständig 
anstelle des Gemeinderates über alle Angele-
genheiten, für die nicht ausschließlich der Ge-
meinderat oder die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister zuständig ist.  

 
(2) Dem Verwaltungsausschuss, dem Ausschuss 

für Bauen und Nachhaltigkeit sowie dem  
Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss obliegen 
allgemein die Bewirtschaftung von Haushalts-
mitteln bei Beträgen von mehr als 100 000,-- 
Euro bis  
250 000,-- Euro im Einzelfall, bei Baumaßnah-
men jedoch ohne Oberbegrenzung. Zur Bewirt-
schaftung gehört die Vergabe von Leistungen 
und Lieferungen.  

 
(3) Dem Verwaltungsausschuss obliegt darüber 

hinaus insbesondere: 
 

1. Die Stundung von Forderungen einschl. 
der Aussetzung des Vollzugs bei mehr 
als 50 000,-- Euro, bis 100 000,-- Euro 

 
3. der Verzicht auf Ansprüche der Stadt 

(Erlass) und die Niederschlagung sol-
cher Ansprüche in Höhe von  
10 000,-- bis 100 000,-- Euro, 

 
3. der Erwerb von Grundstücken, die Ver-

äußerung, der Tausch, die Umlegung 
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und die dingliche Belastung von Grund-
eigentum oder grundstücksgleichen 
Rechten der Stadt einschl. der Ausübung 
des Vorkaufsrechtes im Wert von 100 
000,-- bis 250 000,-- Euro.  

 
4. die Bestellung von Sicherheiten, die 

Übernahme von Bürgschaften und von 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen 
und den Abschluss der ihnen wirtschaft-
lich gleichkommenden Rechtsgeschäfte 
gem. § 88 GemO in Höhe von bis zu  
150 000,-- Euro, 

 
5. die Übernahme von Ausfallgarantien im 

Betrag von mehr als 10 000,-- Euro im 
Einzelfall, 

 
6. die Bewilligung von überplanmäßigen 

und außerplanmäßigen Ausgaben des 
Verwaltungs- und des Vermögenshaus-
haltes von mehr als 50 000,-- Euro bis 
150 000,-- Euro  

 
7. die Gewährung von Darlehen und von 

Freigebigkeitsleistungen von mehr als  
50 000,-- Euro im Rahmen des Haus-
haltsplanes, 

 
8. die Beschlussfassung über die Durchfüh-

rung von Rechtsstreitigkeiten und der 
Abschluss von Vergleichen bei einem 
Streitwert von 50 000,-- bis  
100 000,-- Euro im Einzelfall, 

 

und die dingliche Belastung von Grund-
eigentum oder grundstücksgleichen 
Rechten der Stadt einschl. der Aus-
übung des Vorkaufsrechtes im Wert von 
100 000,-- bis 250 000,-- Euro.  

 
4. die Bestellung von Sicherheiten, die 

Übernahme von Bürgschaften und von 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen 
und den Abschluss der ihnen wirtschaft-
lich gleichkommenden Rechtsgeschäfte 
gem. § 88 GemO in Höhe von bis zu  
150 000,-- Euro, 

 
5. die Übernahme von Ausfallgarantien im 

Betrag von mehr als 10 000,-- Euro im 
Einzelfall, 

 
6. die Bewilligung von überplanmäßigen 

und außerplanmäßigen Ausgaben des 
Ergebnis- und Finanzhaushaltes von 
mehr als 50 000,-- Euro bis  
150 000,-- Euro  

 
7. die Gewährung von Darlehen und von 

Freigebigkeitsleistungen von mehr als  
50 000,-- Euro im Rahmen des Haus-
haltsplanes, 

 
8. die Beschlussfassung über die Durch-

führung von Rechtsstreitigkeiten und der 
Abschluss von Vergleichen bei einem 
Streitwert von 50 000,-- bis  
100 000,-- Euro im Einzelfall, 
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 9. im Einvernehmen mit dem Oberbürger-
meister die arbeits- und dienstrechtlichen 
Entscheidungen (insbesondere Anstel-
lung und Entlassung, Beförderung und 
Höhergruppierung) bei den Beschäftigten 
ab Entgeltgruppe 12 und bei den Beam-
ten ab Bes.Gr. A 12. Die Zuständigkeit 
des Gemeinderates bleibt unberührt. 

 
 

10. die Benennung von Straßen, Plätzen 
und Einrichtungen, ausgenommen in den 
Ortschaften, sowie die Beschlussfassung 
über Wappen, Flaggen und Signets, 

 
 

11. die Entscheidung über die Zulässigkeit 
eines Bürgerantrages und die Zulässig-
keit eines Antrages auf Durchführung ei-
ner Bürgerversammlung, 

 
12. die Annahme und Vermittlung von Spen-

den, Schenkungen und ähnlichen Zu-
wendungen nach § 78 Abs.4 GemO bis 
50.0000,-- Euro.  

 
(4) Dem Technischen Ausschuss obliegt darüber 

hinaus insbesondere  
 

1. die Beschlussfassung über die Planung und 
Ausführung von Bauvorhaben im Rahmen 
des Haushaltsplanes bei geschätzten Her-
stellungskosten von mehr als  
100 000,-- Euro bis zu 250 000,-- Euro. So-
weit der Aufgabenkreis eines anderen Fach-
ausschusses berührt ist, gibt dieser vor der 

 9. im Einvernehmen mit der Oberbürger-
meisterin/dem Oberbürgermeister die ar-
beits- und dienstrechtlichen Entscheidun-
gen (insbesondere Anstellung und Ent-
lassung, Beförderung und Höhergruppie-
rung) bei den Beschäftigten ab Entgelt-
gruppe 12 und bei den Beamten ab 
Bes.Gr. A 12. Die Zuständigkeit des Ge-
meinderates bleibt unberührt. 

 
10. die Benennung von Straßen, Plätzen 

und Einrichtungen, ausgenommen in 
den Ortschaften, sowie die Beschluss-
fassung über Wappen, Flaggen und Sig-
nets, 

 
11. die Entscheidung über die Zulässigkeit 

eines Einwohnerantrages und die Zuläs-
sigkeit eines Antrages auf Durchführung 
einer Einwohnerversammlung, 

 
12. die Annahme und Vermittlung von Spen-

den, Schenkungen und ähnlichen Zu-
wendungen nach § 78 Abs.4 GemO bis 
50.0000,-- Euro.  

 
(4) Dem Ausschuss für Bauen und Nachhaltigkeit 

obliegt darüber hinaus insbesondere  
 

1. die Beschlussfassung über die Planung und 
Ausführung von Bauvorhaben im Rahmen 
des Haushaltsplanes bei geschätzten Her-
stellungskosten von mehr als  
100 000,-- Euro bis zu 250 000,-- Euro. So-
weit der Aufgabenkreis eines anderen Fach-
ausschusses berührt ist, gibt dieser vor der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Änderung der 
Gemeindeordnung 
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Entscheidung des Technischen Ausschus-
ses seine Stellungnahme ab, 

  
2. die Inanspruchnahme von Verpflichtungser-

mächtigungen  
von mehr als 100 000,-- Euro bis 300 000,-- 
Euro  
 

3. die Kenntnisnahme von städtebaulich be-
deutsamen Bauvorhaben in den Fällen der 
§33, 34 und 35 BauGB 

 
4. die Beschlüsse zur Durchführung von 

Grenzregelungen (§ 82 BauGB), soweit es 
die Kernstadt Rottenburg am Neckar betrifft. 

 
(5) Dem Sozialausschuss obliegt darüber hinaus 

insbesondere: 
 

- Mitentscheidung, ggf. im Wege der Vor-
beratung bei Entscheidungen des Ge-
meinderates, die Auswirkungen auf Kin-
der, Jugendliche, Familien, ältere Mitbür-
ger/innen sowie ausländische Mitbür-
ger/innen und das kulturelle Geschehen 
in der Stadt haben, 

 
 

- Förderung der Partizipation Jugendlicher 
an Entwicklungen der Stadt in den Berei-
chen Jugendarbeit, Sportförderung und 
Kultur. 

 
(6) Dem Ständigen Umlegungsausschuss obliegt 

die Durchführung von Umlegungen, ausgenom-
men die Anordnung der Umlegung nach § 46 

Entscheidung des Ausschusses für Bauen 
und Nachhaltigkeit seine Stellungnahme ab, 

 
2. die Inanspruchnahme von Verpflichtungser-

mächtigungen  
von mehr als 100 000,-- Euro bis 300 000,-- 
Euro  
 

3. die Kenntnisnahme von städtebaulich be-
deutsamen Bauvorhaben in den Fällen der 
§33, 34 und 35 BauGB 

 
4. die Beschlüsse zur Durchführung von 

Grenzregelungen (§ 82 BauGB), soweit es 
die Kernstadt Rottenburg am Neckar betrifft. 

 
(5) Dem Sozial-, Bildungs- und Kulturauschuss ob-

liegt darüber hinaus insbesondere: 
 

- Mitentscheidung, ggf. im Wege der Vorbe-
ratung bei Entscheidungen des Gemeinde-
rates, die Auswirkungen auf Kinder, Ju-
gendliche, Familien, ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger sowie ausländische Mitbür-
gerinnen und Mitbürger und das kulturelle 
Geschehen in der Stadt haben, 
 
 

- Förderung der Partizipation Jugendlicher an 
Entwicklungen der Stadt in den Bereichen 
Jugendarbeit, Sportförderung und Kultur. 

 
 
(6) Dem Ständigen Umlegungsausschuss obliegt 

die Durchführung von Umlegungen, ausgenom-
men die Anordnung der Umlegung nach § 46 
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Abs. 1 BauGB.  
 

§ 8  Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters 

 
 
(1) Der Oberbürgermeister als Leiter der Gemein-

deverwaltung ist für die sachgemäße Erledigung 
der Aufgaben der laufenden Verwaltung verant-
wortlich. Er regelt die innere Organisation und 
erledigt in eigener Zuständigkeiten die Wei-
sungsaufgaben soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist sowie die ihm sonst durch Gesetz 
übertragenen Aufgaben.  

 
 
(2) Der Gemeinderat überträgt dem Oberbürger-

meister außerdem folgende Aufgaben: 
 
 

1. Die Beschlussfassung über die Planung 
und Ausführung von Bauvorhaben im 
Rahmen des Haushaltsplanes bei ge-
schätzten Herstellungskosten bis  
100 000,-- Euro  

 
2. Die Bewirtschaftung von Haushaltsmit-

teln bei Beträgen bis zu 100 000,-- Euro 
im Einzelfall. Zur Bewirtschaftung gehört 
die Vergabe von Lieferungen und Leis-
tungen. Als Einzelfall gilt bei Baumaß-
nahmen die einzelne, notwendig wer-
dende Vergabe ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Gesamtobjektes. 

 

Abs. 1 BauGB.  
 

§ 8  Zuständigkeiten der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters 

 
(1) Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister 

als Leiterin/Leiter der Gemeindeverwaltung ist 
für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben 
der laufenden Verwaltung verantwortlich. Sie/Er 
regelt die innere Organisation und erledigt in ei-
gener Zuständigkeiten die Weisungsaufgaben 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist 
sowie die ihr/ihm sonst durch Gesetz übertrage-
nen Aufgaben.  

 
(2) Der Gemeinderat überträgt der Oberbürger-

meisterin/dem Oberbürgermeister außerdem fol-
gende Aufgaben: 

 
1. Die Beschlussfassung über die Planung und 

Ausführung von Bauvorhaben im Rahmen 
des Haushaltsplanes bei geschätzten Her-
stellungskosten bis  
100 000,-- Euro  

 
2. Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

bei Beträgen bis zu 100 000,-- Euro im Ein-
zelfall. Zur Bewirtschaftung gehört die 
Vergabe von Lieferungen und Leistungen. 
Als Einzelfall gilt bei Baumaßnahmen die 
einzelne, notwendig werdende Vergabe 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Gesamt-
objektes. 
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3. Die Inanspruchnahme von Verpflich-
tungsermächtigungen im Rahmen des 
Haushaltsplanes bis zu 100 000,-- Euro. 

 
4. Den Erwerb von Grundstücken, die Ver-

äußerung, der Tausch, die Umlegung 
und die dingliche Belastung von Grund-
eigentum oder grundstücksgleichen 
Rechten der Stadt einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufsrechten im Rah-
men des Haushaltsplanes bis zum Be-
trag von 100 000,-- Euro. Bei der Veräu-
ßerung von Gewerbegrundstücken be-
rücksichtigt er das Anhörungsergebnis 
des Ortschaftsrates nach § 13 Abs. 2 
Ziff. 9. 

 
5. Die Stundung von Forderungen ein-

schließlich der Aussetzung des Vollzu-
ges bis zum Betrag von 50 000,-- Euro. 

 
6. Den Verzicht auf Ansprüche der Stadt 

(Erlass) und die Niederschlagung sol-
cher Ansprüche bis zum Betrag von 10 
000,-- Euro. 

 
7. Die Gewährung von Darlehen und von 

Freigebigkeitsleistungen bis zum Betrag 
von 50 000,-- Euro im Rahmen des 
Haushaltsplanes. 

 
8. Die Bewilligung von überplanmäßigen 

und außerplanmäßigen Ausgaben des 
Verwaltungs- und des Vermögenshaus-
haltes bis zum Betrag von 50 000,-- 
Euro. 

3. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungser-
mächtigungen im Rahmen des Haushalts-
planes bis zu 100 000,-- Euro. 

 
4. Den Erwerb von Grundstücken, die Veräu-

ßerung, der Tausch, die Umlegung und die 
dingliche Belastung von Grundeigentum  
oder grundstücksgleichen Rechten der Stadt 
einschließlich der Ausübung von Vorkaufs-
rechten im Rahmen des Haushaltsplanes bis 
zum Betrag von 100 000,-- Euro. Bei der 
Veräußerung von Gewerbegrundstücken be-
rücksichtigt er das Anhörungsergebnis des 
Ortschaftsrates nach § 13 Abs. 2 Ziff. 8. 

 
 
 

5. Die Stundung von Forderungen einschließ-
lich der Aussetzung des Vollzuges bis zum 
Betrag von 50 000,-- Euro. 

 
6. Den Verzicht auf Ansprüche der Stadt (Er-

lass) und die Niederschlagung solcher An-
sprüche bis zum Betrag von 10 000,-- Euro. 

 
 

7. Die Gewährung von Darlehen und von Frei-
gebigkeitsleistungen bis zum Betrag von  
50 000,-- Euro im Rahmen des Haushalts-
planes. 

 
8. Die Bewilligung von überplanmäßigen und 

außerplanmäßigen Ausgaben des Ergebnis- 
und Finanzhaushaltes bis zum Betrag von 
50 000,-- Euro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 
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9. Die Durchführung von Rechtsstreitigkei-

ten und der Abschluss von Vergleichen 
bei einem Streitwert von bis zu 50 000,-- 
Euro im Einzelfall. 

 
10. Die Übernahme von Ausfallgarantien im 

Betrag von bis zu 10 000,-- Euro. 
 

11. Den Abschluss und die Aufhebung von 
Verträgen über die Nutzung von bebau-
ten und unbebauten Grundstücken der 
Stadt sowie über private Grundstücke 
durch die Stadt. 

 
12. Die Aufnahme von Kommunalkrediten 

und Kassenkrediten im Rahmen des 
Höchstbetrages der Haushaltssatzung. 

 
13. Die Zustimmung zur Übertragung von 

Aufwendungen und Auszahlungen nach   
§ 21 GemHVO. 

 
14. Die Übernahme von Bürgschaften zur 

Förderung des Wohnungsbaues nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

 
15. Die arbeits- und dienstrechtlichen Ent-

scheidungen für alle Bediensteten der 
Stadtverwaltung, soweit nicht eine Zu-
ständigkeit des Gemeinderates oder des 
Verwaltungsausschusses besteht. 

 
16. Die Bildung von Stimmbezirken und die 

Einrichtung von Sonderwahlräumen 
nach dem Kommunalwahlgesetz. 

 
9. Die Durchführung von Rechtsstreitigkeiten 

und der Abschluss von Vergleichen bei ei-
nem Streitwert von bis zu 50 000,-- Euro im 
Einzelfall. 

 
10. Die Übernahme von Ausfallgarantien im Be-

trag von bis zu 10 000,-- Euro. 
 

11. Den Abschluss und die Aufhebung von Ver-
trägen über die Nutzung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken der Stadt sowie 
über private Grundstücke durch die Stadt. 

 
 

12. Die Aufnahme von Kommunalkrediten und 
Kassenkrediten im Rahmen des Höchstbe-
trages der Haushaltssatzung. 

 
13. Die Zustimmung zur Übertragung von Auf-

wendungen und Auszahlungen nach  
§ 21 GemHVO. 

 
14. Die Übernahme von Bürgschaften zur För-

derung des Wohnungsbaues nach den ge-
setzlichen Vorschriften. 

 
15. Die arbeits- und dienstrechtlichen Entschei-

dungen für alle Bediensteten der Stadtver-
waltung, soweit nicht eine Zuständigkeit des 
Gemeinderates oder des Verwaltungsaus-
schusses besteht. 

 
 

16. Die Bildung von Stimmbezirken und die Ein-
richtung von Sonderwahlräumen nach dem 
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17. Die Zurückstellung von Baugesuchen 

nach dem Bundesbaugesetz. 
 

18. Die Entscheidung über Anträge nach  
§ 172 BauGB. 

 
19. Die Genehmigung von Rechtsvorgängen 

und Bauvorhaben nach § 144 BauGB. 
 

20. Die Ausübung des Vorkaufsrechtes nach 
§ 24 BauGB. 

 
21. Die Ausübung des gemeindlichen 

Grunderwerbsrechtes nach § 147 
BauGB. 

 
22. Die Erklärung über den Fortfall von 

Rechtswirkungen gemäß § 163 BauGB. 
 

23. Die Zuziehung sachkundiger Einwohner 
und Sachverständiger zur Beratung ein-
zelner Angelegenheiten im Gemeinderat, 
und in den beschließenden Ausschüssen 
sowie die Bestellung von Bürgern zur eh-
renamtlichen Tätigkeit bei Wahlen, Zäh-
lungen u.a.. Er berücksichtigt dabei die 
Vorschläge des Gemeinderates oder der 
Ausschüsse. 

 
24. Ausnahmen von einer Veränderungs-

sperre. 

Kommunalwahlgesetz. 
 

17. Die Zurückstellung von Baugesuchen nach 
dem Bundesbaugesetz. 

 
18. Die Entscheidung über Anträge nach  

§ 172 BauGB. 
 

19. Die Genehmigung von Rechtsvorgängen 
und Bauvorhaben nach § 144 BauGB. 

 
20. Die Ausübung des Vorkaufsrechtes nach  

§ 24 BauGB. 
 

21. Die Ausübung des gemeindlichen Grunder-
werbsrechtes nach § 147 BauGB. 

 
 

22. Die Erklärung über den Fortfall von Rechts-
wirkungen gemäß § 163 BauGB. 

 
23. Die Zuziehung sachkundiger Einwohnerin-

nen und Einwohner und Sachverständiger 
zur Beratung einzelner Angelegenheiten im 
Gemeinderat, und in den beschließenden 
Ausschüssen sowie die Bestellung von Bür-
gerinnen und Bürgern zur ehrenamtlichen 
Tätigkeit bei Wahlen, Zählungen u.a.. Er be-
rücksichtigt dabei die Vorschläge des Ge-
meinderates oder der Ausschüsse. 

 
24. Ausnahmen von einer Veränderungssperre. 
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§ 9  Wirtschaftlicher Vorgang 

 
(1) Soweit sich die Zuständigkeit aus einer Wert-

grenze bestimmt, bezieht sich dieser auf den 
gesamten wirtschaftlichen Vorgang, soweit in 
dieser Hauptsatzung nichts anderes bestimmt 
ist. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in 
mehrere Teile zur Begründung einer anderen 
Zuständigkeit ist unzulässig.  

 

(2)       Soweit in dieser Satzung Wertgrenzen genannt 
sind, gelten diese ohne Mehrwertsteuer. 

§ 9  Wirtschaftlicher Vorgang 

 
(1) Soweit sich die Zuständigkeit aus einer Wert-

grenze bestimmt, bezieht sich dieser auf den 
gesamten wirtschaftlichen Vorgang, soweit in 
dieser Hauptsatzung nichts anderes bestimmt 
ist. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in 
mehrere Teile zur Begründung einer anderen 
Zuständigkeit ist unzulässig.  

 

(2) Soweit in dieser Satzung Wertgrenzen genannt 
sind, gelten diese ohne Mehrwertsteuer. 

 

§ 10  Zuständigkeit in Zweifelsfällen 

 
(1) Bestehen Zweifel, ob für die Behandlung einer 

Angelegenheit der Gemeinderat oder ein Aus-
schuss zuständig ist, so ist die Zuständigkeit des 
Gemeinderats anzunehmen. 
 

(2) Bestehen Zweifel, ob für die Behandlung einer 
Angelegenheit der Oberbürgermeister oder der 
Ausschuss zuständig ist, so ist die Zuständigkeit 
des Ausschusses anzunehmen. 

 
(3) Widersprechen sich die Beschlüsse mehrerer 

Ausschüsse, so hat der Oberbürgermeister die 
Entscheidung des Gemeinderates herbeizufüh-
ren. Dies gilt nicht bei bloßer Anhörung eines 
beteiligten Ausschusses.  

§ 10  Zuständigkeit in Zweifelsfällen 

 
(1) Bestehen Zweifel, ob für die Behandlung einer 

Angelegenheit der Gemeinderat oder ein Aus-
schuss zuständig ist, so ist die Zuständigkeit 
des Gemeinderats anzunehmen. 
 

(2) Bestehen Zweifel, ob für die Behandlung einer 
Angelegenheit die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister oder der Ausschuss zustän-
dig ist, so ist die Zuständigkeit des Ausschusses 
anzunehmen. 

 
(3) Widersprechen sich die Beschlüsse mehrerer 

Ausschüsse, so hat die Oberbürgermeisterin/der 
Oberbürgermeister die Entscheidung des Ge-
meinderates herbeizuführen. Dies gilt nicht bei 
bloßer Anhörung eines beteiligten Ausschusses. 
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§ 11  Weitere Zuständigkeitsregelungen 

 
(1) Ist ein beschließender Ausschuss wegen Befan-

genheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig im 
Sinne von § 37 Abs. 2 S. 1 GemO, entscheidet 
der Gemeinderat an seiner Stelle ohne Vorbera-
tung. 

 
(2) Ein Viertel aller Mitglieder eines beschließenden 

Ausschusses kann eine Angelegenheit dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung unterbreiten, 
wenn sie für die Stadt von besonderer Bedeu-
tung ist. Lehnt der Gemeinderat eine Behand-
lung ab, weil er die Voraussetzungen für die 
Verweisung als nicht gegeben ansieht, entschei-
det der zuständige beschließende Ausschuss (§ 
39 Abs. 3 S. 3 und 4 GemO). 

 
(3) Der Gemeinderat kann allgemein oder im Ein-

zelfall Weisungen erteilen, jede Angelegenheit 
an sich ziehen und Beschlüsse der beschließen-
den Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzo-
gen sind, ändern oder aufheben (§ 39 Abs. 3 S. 
5 GemO). 

 

(4) Anträge, die nicht vorberaten worden sind, und 
deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbe-
halten ist, müssen auf  Antrag des Vorsitzenden 
oder eines Fünftels aller Mitglieder des Gemein-
derats den zuständigen beschließenden Aus-
schüsse zur Vorberatung überwiesen werden (§ 
39 Abs. 4 S.2 GemO). 

§ 11  Weitere Zuständigkeitsregelungen 

 
(1) Ist ein beschließender Ausschuss wegen Befan-

genheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig im 
Sinne von § 37 Abs. 2 S. 1 GemO, entscheidet 
der Gemeinderat an seiner Stelle ohne Vorbera-
tung. 

 
(2) Ein Viertel aller Mitglieder eines beschließenden 

Ausschusses kann eine Angelegenheit dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung unterbreiten, 
wenn sie für die Stadt von besonderer Bedeu-
tung ist. Lehnt der Gemeinderat eine Behand-
lung ab, weil er die Voraussetzungen für die 
Verweisung als nicht gegeben ansieht, entschei-
det der zuständige beschließende Ausschuss  
(§ 39 Abs. 3 S. 3 und 4 GemO). 

 
(3) Der Gemeinderat kann allgemein oder im Ein-

zelfall Weisungen erteilen, jede Angelegenheit 
an sich ziehen und Beschlüsse der beschließen-
den Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzo-
gen sind, ändern oder aufheben (§ 39 Abs. 3  
S. 5 GemO). 

 

(4) Anträge, die nicht vorberaten worden sind, und 
deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbe-
halten ist, müssen auf Antrag der Vorsitzen-
den/des Vorsitzenden oder einer Fraktion oder 
eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinde-
rats den zuständigen beschließenden Aus-
schüsse zur Vorberatung überwiesen werden  
(§ 39 Abs. 4 S.2 GemO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Änderung der 
Gemeindeordnung. 
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IV. Ortschaften 
 

§ 12 Einrichtung von Ortschaften 

 
(1) Zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftsle-

bens werden folgende Ortschaften im Sinne des 
§ 68 GemO eingerichtet: 

 
 

1. Bad Niedernau 
der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 

 
2. Baisingen 

der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 
 

3. Bieringen 
der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 

 
4. Dettingen 

der Ortschaftsrat hat 10 Mitglieder 
 

5. Eckenweiler 
der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 

 
6. Ergenzingen 

der Ortschaftsrat hat 13 Mitglieder 
 

7. Frommenhausen 
der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 

 
8. Hailfingen 

der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 
 

IV. Ortschaften 
 

§ 12 Einrichtung von Ortschaften 

 
(2) Zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftsle-

bens werden folgende Ortschaften im Sinne des 
§ 68 GemO eingerichtet: 

 
 

1. Bad Niedernau 
der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 

 
2. Baisingen 

der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 
 

3. Bieringen 
der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 

 
4. Dettingen 

der Ortschaftsrat hat 10 Mitglieder 
 

5. Eckenweiler 
der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 

 
6. Ergenzingen 

der Ortschaftsrat hat 13 Mitglieder 
 

7. Frommenhausen 
der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 

 
8. Hailfingen 

der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 
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9. Hemmendorf 
der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 
 

10. Kiebingen 
der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 

 
11. Obernau 

der Ortschaftsrat hat 5 Mitglieder 
ab der Kommunalwahl 2019 hat der Ort-
schaftsrat Obernau 7 Mitglieder 

 
12. Oberndorf 

der Ortschaftsrat hat 10 Mitglieder 
 

13. Schwalldorf 
der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 

 
14. Seebronn 

der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 
 

15. Weiler 
der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 

 
16. Wendelsheim 

der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 
 

17. Wurmlingen 
der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 

 
(2) Die seitherigen Gemarkungen bilden die Gren-

zen dieser Ortschaften. 
 
(3)  Die Ortschaften sind Stadtteile der Stadt Rotten-

burg am Neckar und führen die Bezeichnung 
„Stadt Rottenburg am Neckar-„ mit dem jeweili-

9. Hemmendorf 
der Ortschaftsrat hat 9 Mitglieder 
 

10. Kiebingen 
der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 

 
11. Obernau 

der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 
 
 
 

12. Oberndorf 
der Ortschaftsrat hat 10 Mitglieder 

 
13. Schwalldorf 

der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 
 

14. Seebronn 
der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 
 

15. Weiler 
der Ortschaftsrat hat 7 Mitglieder 

 
16. Wendelsheim 

der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 
 

17. Wurmlingen 
der Ortschaftsrat hat 11 Mitglieder 

 
(2) Die seitherigen Gemarkungen bilden die Gren-

zen dieser Ortschaften. 
 
(3)  Die Ortschaften sind Stadtteile der Stadt Rotten-

burg am Neckar und führen die Bezeichnung 
„Stadt Rottenburg am Neckar-„ mit dem jeweili-
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gen Zusatz der dem bisherigen Gemeindena-
men entspricht. 

 
(4) Vor jeder regelmäßigen Ortschaftsratswahl ist 

die Festsetzung der Zahl der Ortschaftsratssitze 
für die einzelne Ortschaft entsprechend der Be-
völkerungsentwicklung zu überprüfen. 

gen Zusatz der dem bisherigen Gemeindena-
men entspricht. 

 
(4) Vor jeder regelmäßigen Ortschaftsratswahl ist 

die Festsetzung der Zahl der Ortschaftsratssitze 
für die einzelne Ortschaft entsprechend der Be-
völkerungsentwicklung zu überprüfen. 
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§ 13  Aufgaben der Ortschaftsräte 

 
 
(1) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenhei-

ten, die die Ortschaft (Abs. 2) und die Gesamt-
stadt (Abs. 3) betreffen, vor der Entscheidung 
durch die zuständigen Organe zu hören und hat 
ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, 
die die Ortschaft betreffen.  

 
(2) Wichtige Angelegenheiten im Sinne des Abs. 1, 

die die Ortschaft betreffen, sind insbesondere: 
 

1. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für 
die die Ortschaft betreffenden Angelegen-
heiten. 

 
2. Die Festlegung und wesentliche Änderung 

der Zuständigkeiten sowie die Aufhebung 
der örtlichen Verwaltung in der Ortschaft. 

 
3. Die arbeits- und dienstrechtlichen Entschei-

dungen für die überwiegend in der örtlichen 
Verwaltung eingesetzten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

 
4. Die Aufstellung, wesentliche Änderung und 

Aufhebung von Bauleitplänen und sonsti-
gen, der Erschließung und Versorgung zu-
grunde liegenden Planungen, deren bauli-
che Durchführung sowie die Durchführung 
von Bodenordnungsmaßnahmen und von 
Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch. 

 

§ 13  Aufgaben der Ortschaftsräte 

 
 
(1) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen Angelegenhei-

ten, die die Ortschaft (Abs. 2) und die Gesamt-
stadt (Abs. 3) betreffen, vor der Entscheidung 
durch die zuständigen Organe zu hören und hat 
ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, 
die die Ortschaft betreffen. 

 
(2) Wichtige Angelegenheiten im Sinne des Abs. 1, 

die die Ortschaft betreffen, sind insbesondere: 
 

1. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für 
die die Ortschaft betreffenden Angelegenhei-
ten. 

 
2. Die Festlegung und wesentliche Änderung 

der Zuständigkeiten sowie die Aufhebung der 
örtlichen Verwaltung in der Ortschaft. 

 
3. Die arbeits- und dienstrechtlichen Entschei-

dungen für die überwiegend in der örtlichen 
Verwaltung eingesetzten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

 
4. Die Aufstellung, wesentliche Änderung und 

Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen, 
der Erschließung und Versorgung zugrunde 
liegenden Planungen, deren bauliche Durch-
führung sowie die Durchführung von Boden-
ordnungsmaßnahmen und von Maßnahmen 
nach dem Baugesetzbuch. 
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5. Die Durchführung von Planfeststellungsver-
fahren, an denen die Stadt als Träger öf-
fentlicher Belange beteiligt und die Ortschaft 
betroffen ist. 

 
6. Die Planung und Baudurchführung von öf-

fentlichen Schulen und sonstigen öffentli-
chen Einrichtungen, deren Erweiterung und 
Aufhebung, sowie der Bau von Straßen und 
Wirtschaftswegen. 

 
7. Die Unterhaltung der öffentlichen Energie- 

und Wasserversorgung im Gebiet der Ort-
schaft. 
 

8. Die Auswahl unter den Interessenten, ggf. 
auch deren Ablehnung bei der Veräußerung 
von Gewerbegrundstücken im Rahmen der 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters und 
des Gemeinderates. 

 
9. Entscheidungen über soziale, kulturelle und 

wirtschaftliche Entwicklungsmaßnahmen, 
die für die Ortschaft von großer Tragweite 
sind. 

 
(3) 1. Zu den wichtigen Angelegenheiten, zu de-

nen der Ortschaftsrat anzuhören ist, gehö-
ren auch Angelegenheiten der Gesamtstadt, 
welche deren Entwicklung langfristig oder 
grundlegend gestalten, insbesondere: 
Stadtentwicklungsplan, 
Feuerwehrbedarfsplan, 
Grundsätze der Baulanderschließung, 
Verkehrswegeplan 

 

5. Die Durchführung von Planfeststellungsver-
fahren, an denen die Stadt als Träger öffentli-
cher Belange beteiligt und die Ortschaft be-
troffen ist. 

 
6. Die Planung und Baudurchführung von öf-

fentlichen Schulen und sonstigen öffentlichen 
Einrichtungen, deren Erweiterung und Aufhe-
bung, sowie der Bau von Straßen und Wirt-
schaftswegen. 

 
7. Die Unterhaltung der öffentlichen Energie- 

und Wasserversorgung im Gebiet der Ort-
schaft. 
 

8. Die Auswahl unter den Interessenten, ggf. 
auch deren Ablehnung bei der Veräußerung 
von Gewerbegrundstücken im Rahmen der 
Zuständigkeit der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters und des Gemeinderates. 

 
9. Entscheidungen über soziale, kulturelle und 

wirtschaftliche Entwicklungsmaßnahmen, die 
für die Ortschaft von großer Tragweite sind. 

 
 

(3) 1. Zu den wichtigen Angelegenheiten, zu de-
nen der Ortschaftsrat anzuhören ist, gehö-
ren auch Angelegenheiten der Gesamt-
stadt, welche deren Entwicklung langfristig 
oder grundlegend gestalten, insbesondere: 
Stadtentwicklungsplan, 
Feuerwehrbedarfsplan, 
Grundsätze der Baulanderschließung, 
Verkehrswegeplan 
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2. Von der Anhörung ausgenommen sind Sat-
zungen über Gebühren, Beiträge und Steu-
ern sowie Rechtsverordnungen und Polizei-
verordnungen, die in gleicher Weise für die 
Einwohner der Gesamtstadt gelten. 

 
 

(4) Dem Ortschaftsrat werden gem. § 70 Abs. 2 
GemO im Rahmen der im Haushaltsplan zur 
Verfügung gestellten Mittel folgende Angelegen-
heiten, die die Ortschaft betreffen, zur Entschei-
dung übertragen:  
 
1. Die Beschlussfassung über die Planung und 

Ausführung von Bauvorhaben bei geschätz-
ten Herstellungskosten von mehr als 100 
000,-- Euro bis 250 000,-- Euro 

 
2. Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

bei Beträgen von mehr als  
100 000,-- Euro bis 250 000,-- Euro. Zur Be-
wirtschaftung gehört die Vergabe von Leis-
tungen und Lieferungen, sowie die Inan-
spruchnahme von Verpflichtungsermächti-
gungen von 100 000,-- Euro bis 250 000,-- 
Euro im Einzelfall. 

 
3. Die Bewilligung von überplanmäßigen und 

außerplanmäßigen Ausgaben des Verwal-
tungs- und des Vermögenshaushaltes von 
50 000,-- Euro bis 150 000,-- Euro im Ein-
zelfall und unter den Voraussetzungen des 
§ 84 GemO im Einvernehmen mit der Stadt-
kämmerei. 

 
4. Der Erwerb und die Veräußerung von 

2. Von der Anhörung ausgenommen sind Sat-
zungen über Gebühren, Beiträge und Steu-
ern sowie Rechtsverordnungen und Polizei-
verordnungen, die in gleicher Weise für die 
Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
samtstadt gelten. 

 
(4) Dem Ortschaftsrat werden gem. § 70 Abs. 2 

GemO im Rahmen der im Haushaltsplan zur 
Verfügung gestellten Mittel folgende Angelegen-
heiten, die die Ortschaft betreffen, zur Entschei-
dung übertragen:  
 
1. Die Beschlussfassung über die Planung 

und Ausführung von Bauvorhaben bei ge-
schätzten Herstellungskosten von mehr als 
100 000,-- Euro bis 250 000,-- Euro 

 
2. Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

bei Beträgen von mehr als  
100 000,-- Euro bis 250 000,-- Euro. Zur 
Bewirtschaftung gehören die Vergabe von 
Leistungen und Lieferungen, sowie die In-
anspruchnahme von Verpflichtungsermäch-
tigungen von 100 000,-- Euro bis 250 000,-- 
Euro im Einzelfall. 

 
3. Die Bewilligung von überplanmäßigen und 

außerplanmäßigen Ausgaben des Ergeb-
nis- und Finanzhaushaltes von 50 000,-- 
Euro bis 150 000,-- Euro im Einzelfall und 
unter den Voraussetzungen des § 84 
GemO im Einvernehmen mit der Stadtkäm-
merei. 

 
4. Der Erwerb und die Veräußerung von 
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Grundstücken sowie von grundstücksglei-
chen Rechten nach einheitlichen Verkaufs-
bestimmungen der Stadt im Wert von  
100 000,-- Euro bis 250 000,-- Euro pro ein-
zelnes Rechtsgeschäft. 

 
5. Die Übernahme von Ausfallbürgschaften für 

Veranstaltungen im Stadtteil, soweit im 
Haushaltsplan nicht besonders ausgewie-
sen, bis zu 1 000,-- Euro im Einzelfall. 

 
6. Die Beschlüsse zur Durchführung von 

Grenzregelungen (§ 80 BauGB). 
 
7. Bei der Verpachtung der Jagdbögen die 

Auswahl unter den Pachtbewerbern und im 
Falle des Ortschaftsrates Kiebingen zusätz-
lich die Verpachtung des Gemeindefisch-
wassers. 

 
8. Die Benennung von Straßen, Wegen und 

Plätzen im Einvernehmen mit dem Amt für 
Stadtplanung und Stadtentwicklung. 

 

(5) Die Übertragung der vorstehend genannten Zu-
ständigkeiten gilt nicht für vorlage- und genehmi-
gungspflichtige Beschlüsse (§ 70 Abs. 2 GemO). 

Grundstücken sowie von grundstücksglei-
chen Rechten nach einheitlichen Verkaufs-
bestimmungen der Stadt im Wert von  
100 000,-- Euro bis 250 000,-- Euro pro ein-
zelnes Rechtsgeschäft. 

 
5. Die Übernahme von Ausfallbürgschaften für 

Veranstaltungen im Stadtteil, soweit im 
Haushaltsplan nicht besonders ausgewie-
sen, bis zu 1 000,-- Euro im Einzelfall. 

 
6. Die Beschlüsse zur Durchführung von 

Grenzregelungen (§ 80 BauGB). 
 
7. Bei der Verpachtung der Jagdbögen die 

Auswahl unter den Pachtbewerbern und im 
Falle des Ortschaftsrates Kiebingen zusätz-
lich die Verpachtung des Gemeindefisch-
wassers. 

 
8. Die Benennung von Straßen, Wegen und 

Plätzen im Einvernehmen mit dem Amt für 
Stadtplanung und Stadtentwicklung. 

 

(5) Die Übertragung der vorstehend genannten Zu-
ständigkeiten gilt nicht für vorlage- und geneh-
migungspflichtige Beschlüsse (§ 70 Abs. 2 
GemO). 
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§ 14  Mitwirkung der Ortschaftsräte im Gemeinde-
rat und seinen Ausschüssen 

 
Bei Angelegenheiten, die einen Stadtteil betreffen, kann 
zu den Verhandlungen des Gemeinderats im Einzelfall 
ein Vertreter des jeweiligen Ortschaftsrates zugezogen 
werden. Bei den Verhandlungen der Ausschüsse und 
Beiräte, welche einen Stadtteil betreffen, wirkt stets ein 
Vertreter des jeweiligen Ortschaftsrates beratend mit. 
Die Vertreter der Ortschaftsräte und deren Stellvertreter 
werden jeweils für eine Amtsperiode vom Gemeinderat 
nach Anhörung der jeweiligen Ortschaftsräte bestellt. 

§ 14  Mitwirkung der Ortschaftsräte im Gemeinde-
rat und seinen Ausschüssen 

 
Bei Angelegenheiten, die einen Stadtteil betreffen, kann 
zu den Verhandlungen des Gemeinderats im Einzelfall 
eine Vertreterin/ein Vertreter des jeweiligen Ortschafts-
rates zugezogen werden. Bei den Verhandlungen der 
Ausschüsse und Beiräte, welche einen Stadtteil betref-
fen, wirkt stets eine Vertreterin/ein Vertreter des jeweili-
gen Ortschaftsrates beratend mit. Die Vertreterinnen 
und Vertreter der Ortschaftsräte sowie deren Stellver-
treterinnen und Stellvertreter werden jeweils für eine 
Amtsperiode vom Gemeinderat nach Anhörung der je-
weiligen Ortschaftsräte bestellt. 
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§ 15  Bildung eines Vermittlungsausschusses 

 
(1) Sofern über wichtige Fragen Meinungsverschie-

denheiten zwischen den jeweiligen Ortschafts-
gremien und dem Gemeinderat bestehen, die 
sich auf gütlichem Wege nicht haben beheben 
lassen, ist die Angelegenheit – soweit nicht nach 
§ 13 der Ortschaftsrat zur Entscheidung zustän-
dig ist – innerhalb von 8 Wochen nach Feststel-
lung der Meinungsverschiedenheiten einem Ver-
mittlungsausschuss zur Beratung zu übergeben. 
Als wichtige Frage ist bei der Veräußerung von 
Gewerbegrundstücken stets die Auswahl unter 
den Interessenten bzw. deren Ablehnung anzu-
sehen. Ergeben sich im Vermittlungsausschuss 
neue Erkenntnisse, ist die Angelegenheit im Ge-
meinderat erneut zu beraten und zu beschlie-
ßen.  

 

(2) Die Vermittlungsausschüsse bestehen jeweils 
aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden, 
dem Ortsvorsteher sowie jeweils drei Mitglie-
dern des Gemeinderates und des Ortschaftsra-
tes. Die Gemeinderäte werden vom Gemeinde-
rat, die Ortschaftsräte vom jeweiligen Ort-
schaftsrat getrennt gewählt. 

§ 15  Bildung eines Vermittlungsausschusses 

 
(1) Sofern über wichtige Fragen Meinungsverschie-

denheiten zwischen den jeweiligen Ortschafts-
gremien und dem Gemeinderat bestehen, die 
sich auf gütlichem Wege nicht haben beheben 
lassen, ist die Angelegenheit – soweit nicht 
nach § 13 der Ortschaftsrat zur Entscheidung 
zuständig ist – innerhalb von 8 Wochen nach 
Feststellung der Meinungsverschiedenheiten ei-
nem Vermittlungsausschuss zur Beratung zu 
übergeben. Als wichtige Frage ist bei der Veräu-
ßerung von Gewerbegrundstücken stets die 
Auswahl unter den Interessenten bzw. deren 
Ablehnung anzusehen. Ergeben sich im Vermitt-
lungsausschuss neue Erkenntnisse, ist die An-
gelegenheit im Gemeinderat erneut zu beraten 
und zu beschließen.  

 

(2) Die Vermittlungsausschüsse bestehen jeweils 
aus der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürger-
meister als Vorsitzende/Vorsitzender, der Orts-
vorsteherin/dem Ortsvorsteher sowie jeweils 
drei Mitgliedern des Gemeinderates und des 
Ortschaftsrates. Die Gemeinderäte werden vom 
Gemeinderat, die Ortschaftsräte vom jeweiligen 
Ortschaftsrat getrennt gewählt. 

 

§ 16  Örtliche Verwaltung 

 
In den Ortschaften (§ 12) wird je eine örtliche Verwal-
tung im Sinne von § 68 Abs. 4 GemO eingerichtet. 

§ 16  Örtliche Verwaltung 

 
In den Ortschaften (§ 12) wird je eine örtliche Verwal-
tung im Sinne von § 68 Abs. 4 GemO eingerichtet.  
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§ 17  Ortsvorsteher 

 
(1) Die Rechtsstellung der Ortsvorsteher bestimmt 

sich nach § 71 GemO.  
 

(2) Ortsvorsteher, die nicht Gemeinderäte sind, 
können an den Verhandlungen des Gemeinde-
rats und seiner Ausschüsse mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

§ 17  Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher 

 
(1) Die Rechtsstellung der Ortsvorsteherinnen und 

Ortsvorsteher bestimmt sich nach  
§ 71 GemO.  

 

(2) Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die nicht 
Gemeinderäte sind, können an den Verhandlun-
gen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse 
mit beratender Stimme teilnehmen. 
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V. Übergangsregelung 
 

§ 18  

 
Die Regelung in § 2 der Hauptsatzung (Abschaffung 
der unechten Teilortswahl, geändert am 25.11.2003) 
und diese Änderung findet erstmals mit der Kommunal-
wahl 2004 Anwendung.  
 
 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 19  Inkrafttreten 

 
§ 3a Ziffer c) und § 6 Absatz 2 Nr. 24 (redaktionelle Än-
derung) treten am 01. Januar 2015 in Kraft. 
 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in den „Rottenburger Mitteilun-
gen“ in Kraft. die Änderung in Art. 3 ist aber erstmals für 
die nächste regelmäßige Wahl der Ortschaftsräte anzu-
wenden. 
 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung 
vom 27.01.1981 mit ihren Änderungen außer Kraft.  
 
 
 
 
 

V. Übergangsregelung 
 

§ 18  

 
Die Regelung in § 2 der Hauptsatzung (Abschaffung 
der unechten Teilortswahl, geändert am 25.11.2003) 
und diese Änderung findet erstmals mit der Kommunal-
wahl 2004 Anwendung.  
 
 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 18  Inkrafttreten 

 
§ 3a Ziffer c) und § 6 Absatz 2 Nr. 24 (redaktionelle Än-
derung) treten am 01. Januar 2015 in Kraft. 
 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in den „Rottenburger Mitteilun-
gen“ in Kraft. Die Änderung in Art. 3 ist aber erstmals 
für die nächste regelmäßige Wahl der Ortschaftsräte 
anzuwenden. 
 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Hauptsatzung 
vom 7. November 2000 mit ihren Änderungen außer 
Kraft.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
 
 
 
entfällt 
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Rottenburg am Neckar, 07. November 2000 
 
 
 
 
 
 
Klaus Tappeser 
Oberbürgermeister 

 

 
Rottenburg am Neckar, 9. Juli 2019 
 
 
 
 
 
 
Stephan Neher 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 

 


